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Bundeskartellamt mahnt Google-Praktiken ab

Im Zusammenhang mit den 
Google Automotive Ser-
vices und der Google Maps 
Platform hat das Bundes-
kartellamt seine recht-
liche Einschätzung zu den 
Google Praktiken beendet 
und dabei eine Reihe von 
Vorgehensweisen entdeckt, 
die jetzigem Verfahrenstand 
gemäß, den Vorschriften des 
§ 19a GWB nicht erlaubt 
sind. Die Bonner Behörde 
hat ihre rechtliche Einschät-
zung sowohl an die Konzern-
Zentrale der Alphabet Inc. 
in Mountain View/USA als 
auch an die Google Ger-
many GmbH mit Sitz in 
Hamburg versandt und darin 
mitgeteilt, dass man beab-
sichtige, verschiedene wett-
bewerbsgefährdende Verhal-
tensweisen zu untersagen. 

Andreas Mundt, Präsident 
des Bundeskartellamtes: 
„Eine Reihe von Googles 
Praktiken bei der Lizen-

sierung von Diensten für 
Infotainment-Systeme in 
Fahrzeugen sind nach der-
zeitiger Auffassung nicht 
mit den neuen Regeln des § 
19a GWB vereinbar. Wir se-
hen es insbesondere kritisch, 
wenn Google Dienste für 
Infotainment-Systeme nur 
gebündelt anbietet, weil sich 
dadurch die Chancen der 
Wettbewerber verringern, 
konkurrierende Dienste ein-
zeln zu vertreiben.“

Google Automotive Ser-
vices grenzt den Wettbe-
werb aus

Hinter den Google Automo-
tive Services verbirgt sich 
ein Produkt-Bündel, das 
der Internet-Konzern allen 
Fahrzeug-Herstellern zur Li-
zensierung anbietet. Es um-
fasst den Kartendienst Goo-
gle Maps, eine Version des 
App-Stores Google Play so-
wie den Sprach-Assistenten 

Google Assistant. Als Be-
triebssystem wird zudem 
eine von Google entwickelte 
Android-Variante, nämlich 
das Android Automotive 
Operating System (AAOS) 
verwendet. Die Kombina-
tion der drei Dienste mit 
AAOS, die GAS Infotain-
ment Plattform, stellt ein im 
Wesentlichen vollständiges 
Infotainment-System für 
Fahrzeuge dar. Es unterstützt 
Fahrer und Fahrerinnen bei 
der Navigation, gewährt 
Zugang zu Medien-Inhal-
ten, erlaubt die Nutzung 
von Sprachtelefonie- und 
Messenger-Diensten und er-
möglicht die sprachgestützte 
Steuerung von Fahrzeug-
Funktionen. Google bietet 
Fahrzeug-Herstellern diese 
drei Dienste grundsätzlich 
nur als Bündel an und macht 
zudem noch weitere Vor-
gaben für die Präsentation 
dieser Dienste im Infotain-
ment-System, damit diese 
bevorzugt genutzt werden.

In dieser Bündelung sieht 
das Bundeskartellamt eine 
erhebliche Gefahr für den 
Wettbewerb, weil Google da-
mit seine Machtposition auf 
noch weitere Märkte auswei-
ten könnte, die noch als frei 
anzusehen sind. Dabei zählt 
aus Sicht der Kartellwächter 
die mit einigen Fahrzeugher-
stellern vereinbarte Betei-
ligung an Werbeeinnahmen 
aus der Nutzung des Google 
Assistant unter der Bedin-
gung, dass ausschließlich 

der Google Assistant als 
Sprachassistent in der GAS 
Infotainment Plattform in-
stalliert wird.

Google hat jetzt Gelegen-
heit, zu den Vorwürfen in 
tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht Stellung zu neh-
men.

Bedenken bestehen auch 
gegen die Google Maps 
Platform 

Parallel dazu prüft das Bun-
deskartellamt auch die Be-
dingungen zur Nutzung der 
Google Maps Platform. Hier 
sehen die Kartellwächter 
ebenfalls Einschränkungen, 
die nicht im Einklang mit 
dem § 19a GWB stehen. 
Durch diese Einschrän-
kungen erschwert Google 
anderen Anbietern von Kar-
tendiensten dadurch nach 
Ansicht des Bundeskartell-
amtes die Entwicklung lei-
stungsfähiger Alternativen. 
Das Bundeskartellamt hat 
inzwischen die Verfahrens-
beteiligten dazu angehört 
und wertet derzeit die Stel-
lungnahmen aus.

Bei diesen Verfahren koope-
riert die Bonner Behörde eng 
mit der EU-Kommission, 
die mit der Umsetzung des 
Digital Market Act (DMA) 
befasst ist. (ps)

Andreas Mundt geht auf Basis des § 19a GWB gegen die Bün-
delung von Google-Angeboten vor, die Mitbewerber ausgren-
zen bzw. behindern – Foto: Bundeskartellamt / Marcus Gloger
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Die 14 neuen Titel
B
Blindspot

D
Der Bremerhaven-Krimi
Der Bremerhaven-Krimi. Tödliche Fracht
Die Falle

I
innehalten
Innehalten
[inne]halten
[inne]halten - Erfüllt leben. Zukunft gestalten.
[inne]halten - Kirche.Gesellschaft.Spiritualität

L
Letzte Fragen

M
Mit Herz und Holly
My Hidden History

V
Virtual Insanity

W
Winola Wunderfrucht

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Letzte Fragen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal- 
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für son- 
stige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, alle 
analogen wie digitalen Bücher und alle sonstigen Printmedien.

Westend Verlag GmbH 
Neue Kräme 28, 60311 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Winola Wunderfrucht

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Kirsten Mulach 
Vennekamp 144, 49594 Alfhausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Virtual Insanity

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Endorphine Production GmbH 
Husemannstraße 7, 10435 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Blindspot
Mit Herz und Holly
My Hidden History

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Die Falle

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Innehalten
innehalten
[inne]halten
[inne]halten - Kirche.Gesellschaft.
 Spiritualität
[inne]halten - Erfüllt leben. Zukunft 
 gestalten.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medi-
en.

Sankt Michaelsbund Diözesanverband 
München und Freising e.V. 
Herzog-Wilhelm-Straße 5, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Bremerhaven-Krimi. Tödliche Fracht
Der Bremerhaven-Krimi

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Sappralot Produktions GmbH, 
Rambergstraße 5, 80799 München
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